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Interne Verfasserin: MLaw Milica Stefanovic 

Das OLG Köln hat in seinem Entscheid vom 19. Februar 2021 (Az. 6 U 103/20) ent-
schieden, dass eine Influencerin Postings auf Instagram als Werbung kennzeich-
nen muss, auch wenn sie für diese Beiträge keine Bezahlung erhalten hat.  
Das OLG Köln weist die Berufung der Beklagten zurück, lässt aber die Revision zum 
Bundesgerichtshof zu, weil „in der Rechtsprechung Uneinigkeit über die Frage besteht, 
welche Voraussetzungen erforderlich sind, um die Vermutung einer kommerziellen Mo-
tivation bei der sog. Influencerwerbung zu bejahen.“ 
 
In seiner Entscheidung setzt sich das OLG Köln mit den verschiedenen Argumenten 
auseinander. Zunächst wird die Frage beantwortet, ob eine geschäftliche Handlung vor-
liegt, denn nur dann ist der Anwendungsbereich des UWG betroffen. Das OLG Köln be-
jaht eine geschäftliche Handlung. „Diese liege sowohl in der Aufmerksamkeitswerbung 
zugunsten der in den Posts genannten und „vertaggten“ Unternehmen als auch in der 
Förderung des eigenen Unternehmens der Beklagten, die unter anderem Werbedienst-
leistungen in Form von Posts gegen Entgelt anbiete. Auf dem Weg zu diesem Ergebnis 
schlussfolgern die Richter, dass es einer Bewertung als geschäftlicher Handlung nicht 
entgehen stehe, wenn das in Rede stehende Verhalten redaktioneller oder informieren-
der Natur sei“.1 
 
Dass Äusserungen von Influencern auch redaktioneller oder informierender Natur sind, 
steht einer Bewertung als geschäftliche Handlung nicht entgegen. Journalismusnahe Tä-
tigkeiten sind der UWG-Kontrolle auch nicht entzogen, wenn sie mittelbar durch Wer-
bung finanziert werden. 
 
„Eine Kennzeichnung von Influencer-Mitteilungen auf Instagram ist auch bei followerstar-
ken Profilen nicht stets entbehrlich, denn gerade dieser Dienst profitiert davon, dass Pro-
filinhaber sich nicht nur als kommerziell tätig, sondern als authentisch bezeichnen.“  
 
Wenn Mitteilungen durch ein direktes Entgelt oder eine sonstige, auch geringwertige Ge-
genleistung mitbeeinflusst werden, dann ist eine überwiegende kommerzielle Absicht bei 
Postings von Influencern zu vermuten.  
 

 

 

 

 
1 https://www.wettbewerbszentrale.de/de/home/_news/?id=3443, zuletzt besucht am 23.02.2021. 
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